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Bodenwertabgabevon unverbautenGrundflächen .

Nach§ 6 desGesetzesvom11 .Oktober1929betreffenddieEin¬
hebungeinerAbgabevomgemeinenBodenwert(Bodenwertabgabe)von
unverbautenGrundflächenim Gebiete der BundeshauptstadtWien
endigt die erste Veranlgungsperiodeam31 .Dezember1931 .DieAb¬
gabepflichtigenmüsatondaherimSinnedergesetzlichenBestimmun¬
gennachdiesemZeitpunktefür die zweiteVeranlagungsperiode( 1.
Jänner1932bis31 .Dezember1933 )neuerdingsSelbsteinschätzungen
legen .SumZweckeder ErzielungvonVereinfachungenhat jedochder
MagistratbeiderWienerLandesregierungdieErlassungeiner
Durchführungsverordnungbeantragt ,mitwelcherderfürdiezweite
VeranlagungsperiodeeinzuhaltendeVorganggeregeltwerdensoll .

Die Parteien werdendaher in ihremeigenen Interesseauf¬
gefordert ,die demnächsterfolgendeVerlautbarungdieserDurch¬
führungsverordnungimLandesgesetzblattundindenTageszeitun¬
gen abzuwartenundverläufig keine neuenSelbsteinschätzungenein¬

zureichen .
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